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In Europa klingt eine Stimme, die ruft: „ Wir brauchen Mobilität“
Wer sich diese Stimme kurz anhört, kann den Eindruck gewinnen, dass die Mobilität für fast alle und über alles eine der grundlegenden Bedingungen für eine glückliche Zukunft des alten Kontinents ist.
Es mag so sein. Es kann so sein, wenn diejenigen, die den Rechtsraum für diese Mobilität schaffen werden, nicht nur die tonangebenden Stimmen hören, sondern auch auf die weniger lauten Stimmen horchen, die auf eventuelle Risiken hinweisen und sachliche Argumente vorbringen.  
Die Mobilität der Handelsgesellschaften ist der Grund für die getroffene Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. März 2009 mit Empfehlung an die Europäische Kommission zur grenzüberschreitenden Verlegung von eingetragenen Gesellschaftssitzen (2008/2196(IN)).
Die Mobilität ist ebenfalls der Hauptpunkt des Vorschlags für eine Verordnung über eine Europäische Privatgesellschaft, an der die Kommission bereits seit einiger Zeit arbeitet. 
Mit diesem „Statement“ sollte man mindestens ein Argument vorbringen und einige Fragen stellen zur Diskussion über die Notwendigkeit einer Einbindung der Notare in die Prozesse, die mit einer Verlegung des Gesellschaftssitzes aus einem EU-Mitgliedsstaat in einen anderen zusammenhängen, sowie die Prozesse, die mit dem Entstehen und Funktionieren der Europäischen Privatgesellschaft verbunden sind. 
Es geht um ein Argument, das weder häufig, noch laut ausgesprochen wird. Ein Argument, das jedoch zweifelsohne einen Wert hat: In vielen sog. neuen Mitgliedsländern ist der Staat noch immer schwach. 
Seitens des Staats bringt dies eine instabile rechtliche Umgebung, unübersichtliche und oft unklare Legislative, eine schwierige Vorhersehbarkeit von gerichtlichen Entscheidungen und ihre schlechte Durchsetzbarkeit, manchmal auch volle Unmöglichkeit der Durchsetzung seiner Rechte. 
Seitens der Subjekte mit mangelndem Rechtsbewusstsein eröffnet dies dann Raum für eine Umgehung und einen Missbrauch von Recht zum Nachteil der Schwächeren und auch zum Nachteil des Staats selbst, oft unter seinem passiven Zuschauen. 
Ist die Situation in diesen Ländern reif dazu, die für die grenzüberschreitende Verlegung eines Gesellschaftssitzes und Gründung sowie Existenz einer Gesellschaft erforderlichen Handlungen zu entformalisieren?
Ist ein Notar, 
- der zum Unterschied von den Staatsbeamten für die durch seine Tätigkeit verursachten Schäden persönlich und mit seinem ganzen Vermögen haftet, 
- der vom Bestand der Grundsätze aus, auf deren Grundlage er diese Tätigkeit ausübt, eine gesicherte wirtschaftliche Autarkie hat, 
- der verpflichtet ist, seine Tätigkeit ausführlich zu erfassen und der Kontrolle nicht nur durch den Staat, sondern auch durch die notarielle Selbstverwaltung unterliegt,
tatsächlich nur ein aufwendiger Hemmschuh für den Fortschritt?
Ist die Situation bereits tatsächlich dazu reif, dass der Registersitz von der faktischen Verwaltung einer Gesellschaft getrennt werden kann? Wird gerade hier nicht ein neuer Raum für die bereits erwähnte Umgehung und den Rechtsmissbrauch geschaffen, zusätzlich noch mit der Möglichkeit, den Notar aus dem Leben einer Handelsgesellschaft vollkommen auszuschließen, indem man den Registersitz in einen Mitgliedsstaat mit geringsten Anforderungen an die Transparenz und öffentliche Kontrolle verlegt, in welchem der Notar keine Rolle spielt? 
Wird mindestens eine der gestellten Fragen mit “nein“ beantwortet, ist es dann nicht notwendig, weiterhin eine seriöse Diskussion darüber zu führen und auch den weniger lauten Stimmen zuzuhören, die hier was dazu zu sagen haben?
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